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E i n l a d u n g 
 

 

 

Sitzung Nr. 24/2021 

SBB Nr. 1/2021 

An die Mitglieder  

des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 
 

Bornheim, den 19.02.2021 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- lade ich 
Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Donnerstag, 18.03.2021, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich wie folgt festgesetzt: 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung  

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  

2 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 107 vom 08.12.2020  

3 2. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Kanalanschluss-Beiträgen, 
Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstückanschlüsse vom 
10.04.2017 

131/2021-SBB 

4 Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad 110/2021-SBB 

5 Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb 111/2021-SBB 

6 Bericht über den Betriebsteil Friedhof 112/2021-SBB 

7 Bericht über den Betriebsteil Abwasserwerk 113/2021-SBB 

8 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen 136/2021-1 

9 Anfragen mündlich  

 Nicht öffentliche Sitzung  

10 Vergabe Erneuerung RÜ 180 und Wiederherstellung Beckenvolumen HRB 181 
Ginhofer Straße in Bornheim-Hemmerich 

114/2021-SBB 

11 Vergabe Auftragserweiterung Kanalsanierung in geschlossener Bauweise im 
Stadtgebiet Bornheim 2020/2021 

119/2021-SBB 

12 Mitteilung betr. Hydraulische Kanalsanierung Katzentränke in Bornheim-Kardorf 117/2021-SBB 

13 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen 137/2021-1 

14 Anfragen mündlich  

 
Wir bitten Sie, sich zur Teilnahme an der Sitzung an die aktuell geltende Coronaschutzver-
ordnung zu halten und auch während der gesamten Sitzung einen Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen. 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Publikumsplätzen 
zur Verfügung steht. Diese werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. 
 
Sie können sich als Gast per Mail unter claudia.gronewald@stadt-bornheim.de oder telefo-
nisch unter 02222/945-218 anmelden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Christoph Becker) 
Bürgermeister 

3

mailto:claudia.gronewald@stadt-bornheim.de


 

Niederschrift  
 

 
Seite 1 von 5 

Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- am Dienstag, 
08.12.2020, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 107/2020 

  Nicht-öffentliche Sitzung  SBB Nr. 4/2021 

 
Anwesende 

Vorsitzender 
Becker, Christoph Bürgermeister  

Mitglieder 
Gesell, Andrea   
Gordon, Christina   
Hanft, Wilfried   
Knapstein, Günter   
Koch, Christian   
Kuhn, Arnd Jürgen, Dr.   
Meyer, Thomas   
Montenarh, Stefan   
Reile, Björn   
Schmitz, Rolf   
Strauff, Bernhard   
Züge, Rainer   

stv. Mitglieder 
Jahn, Gabriele, Dr.   
Wehrend, Lutz   

Verwaltungsvertreter 
Schmitz, Oliver  
Geyer-Hehl, Gabriela   
Kleist, Michael  
Kolf, Marlene  

Schriftführerin 
Giersberg, Ruth  

Nicht anwesend (entschuldigt) 
Kappenstein, Katrin   
Mauel, Sascha   
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung von Schriftführern / Schriftführerinnen für den Verwaltungs-
rat des Stadtbetrieb 

777/2020-1 

2 Verpflichtung von Verwaltungsratsmitgliedern  

3 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 78/2020 vom 20.08.2020  

4 Sanierungsstudie HallenFreizeitBad 556/2020-SBB 

5 Wirtschaftsplan StadtBetriebBornheim 2021 722/2020-SBB 

6 Umsatzsteuerneuregelung nach § 2b UStG 750/2020-SBB 

7 Ausschüttung der im Gewinnvortrag des StadtBetrieb Bornheim AöR 
eingestellten thesaurierten Gewinne an die Stadt Bornheim 

802/2020-2 
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TOP Inhalt Vorlage Nr. 

8 Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad 723/2020-SBB 

9 Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb 724/2020-SBB 

10 Bericht über den Betriebsteil Friedhof 725/2020-SBB 

11 Bericht über den Betriebsteil Abwasserwerk 726/2020-SBB 

12 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorherigen 
Sitzungen 

780/2020-1 

13 Mitteilung betr. Baumkontrollen auf Friedhöfen im Stadtgebiet Born-
heim 

785/2020-SBB 

14 Anfragen mündlich  

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim, stellt 
fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Verwaltungsrat beschlussfä-
hig ist. 
 
Der Verwaltungsrat beschließt auf Vorschlag des Vorsitzenden, den Tagesordnungspunkt 7 
von der Tagesordnung abzusetzen. 
 
Stimmenverhältnis: 
- Einstimmig - 
 
Durch diese Änderung der Tagesordnung werden die bisherigen  
 
 TOP 8 - 18 zu neuen TOP 7 - 17.  
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung von Schriftführern / Schriftführerinnen für den Verwal-
tungsrat des Stadtbetrieb 

777/2020-1 

 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat des Stadtbetriebes bestellt Frau Ruth Giersberg und Herrn Michael 
Kleist auf Widerruf zu Schriftführern des Verwaltungsrates. 
 
- Einstimmig -  
 

2 Verpflichtung von Verwaltungsratsmitgliedern  

 
Bürgermeister Becker führt das Ratsmitglied Frau  Andrea Gesell in feierlicher Form in ihr 
Mandat ein und verpflichtet sie zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben.  
 
Frau Gesell bekundet durch Erheben von ihrem Platz ihr Einverständnis zu folgender For-
mel: „Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können wahr-
nehmen, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und mei-
ne Pflichten zum Wohle der Stadt erfüllen werde.“ . 
 

3 Entgegennahme der Niederschrift Nr. 78/2020 vom 20.08.2020  

 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat erhebt gegen den Inhalt und die Richtigkeit der Niederschrift über die 
Sitzung Nr. 78/2020 vom 30.08.2020 keine Einwände. 
 
- Einstimmig -  
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4 Sanierungsstudie HallenFreizeitBad 556/2020-SBB 

 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, die Zusammenfassung der Sanierungs- und 
Potentialstudie der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen (DGfdB) und die Stellung-
nahme der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO zu möglichen steuerlichen Optimierungs-
möglichkeiten dem Bürgermeister zuzuleiten zwecks weiterer Beratung und Beschlussfas-
sung in den zuständigen politischen Gremien zur Frage Sanierung oder Neubau. 
 
- Einstimmig -  
 

5 Wirtschaftsplan StadtBetriebBornheim 2021 722/2020-SBB 

 
Frau Kolf erläutert den Sachverhalt und beantwortet mit Kämmerer Cugaly und stv. Vorstand 
Schmitz die Fragen der VRM. 
 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt: 
 
Stadtbetrieb Bornheim (SBB) AöR 
 
Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2021 

 

I. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wird im 

  

 
Erfolgsplan mit Erträgen von Aufwendungen von 

  
22.990.806 € 21.867.583 € 

  

 
Vermögensplan mit Einnahmen von Ausgaben von 

  
7.015.900 € 7.015.900 € 

 
festgestellt. 

  

II. Kredite sind in Höhe von 5.051.000 € veranschlagt. 

  
III. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt. 

  
IV.  Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2021 zur rechtzeitigen  

 
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 10.000.000 €. 

  
V. Die Ausgaben (Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen) im Erfolgs- und 

 
Vermögensplan sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. 

  
VI. Mehrausgaben für vermögenswirksame Vorhaben, die den Betrag von 25.000 € 

 
überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates. 

 
Bornheim 08. Dezember 2020 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates  
 
 
 
……………………………………… 
           (Christoph Becker) 
 
- Einstimmig -  

6



107/2020  Seite 4 von 5 

6 Umsatzsteuerneuregelung nach § 2b UStG 750/2020-SBB 

 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zur Kenntnis und beschließt, 
von der Option gemäß § 27 Abs. 22a UStG zur Beibehaltung der bisherigen Rechtslage Ge-
brauch zu machen. Er beauftragt den Vorstand, die Optionserklärung bis spätestens 
31.12.2020 abzugeben. 
 
- Einstimmig -  
 

7 Ausschüttung der im Gewinnvortrag des StadtBetrieb Bornheim 
AöR eingestellten thesaurierten Gewinne an die Stadt Bornheim 

802/2020-2 

 
- abgesetzt -  
 

8 Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad 723/2020-SBB 

 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig bei 1 Enthaltung -  
 

9 Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb 724/2020-SBB 

 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig bei 1 Enthaltung -  
 

10 Bericht über den Betriebsteil Friedhof 725/2020-SBB 

 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig -  
 

11 Bericht über den Betriebsteil Abwasserwerk 726/2020-SBB 

 
Beschluss 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. 
 
- Einstimmig -  
 

12 Aktuelle Mitteilungen und Beantwortung von Fragen aus vorheri-
gen Sitzungen 

780/2020-1 

 
Keine 
 

13 Mitteilung betr. Baumkontrollen auf Friedhöfen im Stadtgebiet 
Bornheim 

785/2020-SBB 

 
Zusatzfrage VRM Dr. Kuhn: Ist geplant die abgängigen Bäume zu ersetzen und wenn ja mit 
welchen Bäumen? 
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Antwort: Die Birken auf dem Friedhof Bornheim, die dort abgängig waren, werden aktuell 
nicht ersetzt aufgrund der Bepflanzungen auf dem naturnahen Bestattungsfeld und dem 
Magnolienhain. 
 
Zusatzfrage VRM Kuhn: Wie und durch wen erfolgt die Bekämpfung des Eichenprozessions-
spinners auf den Friedhöfen und erklärt sich der geringe finanzielle Aufwand durch die gerin-
ge Anzahl von Eichen oder durch geringen Befall? 
Antwort: Auf den Friedhöfen gab es im Vergleich zum gesamten Stadtgebiet nur einen gerin-
gen Befall. Inwieweit dies auch auf die Zusammensetzung des Baumbestandes zurückge-
führt werden kann, müsste geprüft werden. Die mit der Bekämpfung im gesamten Stadtge-
biet beauftragte Fremdfirma saugt die befallenen Bäume mit Spezialgeräten ab. 
 
- Kenntnis genommen -  
 

14 Anfragen mündlich  

 
Anfrage VRM Wehrend: Können Sie sagen, wie lange die Sperrung Wagnerstraße - Martin-
straße in Merten für die Kanalbaumaßnahme noch dauert? 
Antwort: Es handelt sich nicht um eine Kanalbaumaßnahme sondern um eine Baumaßnah-
me des Wasserwerks. 
 
Anfrage VRM Montenarh: Warum benutzen die Mitarbeiter des StadtBetriebs keine Schlüs-
sel, um die Müllbehälter zu leeren, sondern greifen von oben hinein, wie heute an der Bus-
haltestelle an der Schule in Merten beobachtet? 
Antwort: Grundsätzlich verfügen alle im Stadtgebiet aufgestellten Müllbehälter über eine Bo-
denklappe, die mit einem Schlüssel, den die Mitarbeiter dabei haben, geöffnet wird. Infolge 
z.B. der Überfüllung von Müllbehältern kann es notwendig werden, die Entleerung zunächst 
per Hand durchzuführen. 
 
Anfrage BM Becker: Gibt es Anhaltspunkte für verstärkten Vandalismus an Müllbehältern, 
die auf die Corona-Bedingungen zurückgeführt werden können? 
Antwort: Nein. 
 
Ende der Sitzung: 20:00 Uhr 
 
gez. Christoph Becker  gez. Ruth Giersberg  
Bürgermeister  Schriftführung 
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Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 18.03.2021 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 131/2021-SBB 

    Stand 19.02.2021 

 
Betreff 
 

2. Änderung zur Satzung über die Erhebung von Kanalanschluss-Beiträgen, 
Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstückanschlüsse vom 
10.04.2017 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Verwaltungsrat beschließt folgende  
 
2. Satzung vom ...... 2021 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kanalan-
schluss-Beiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
vom 10.04.2017 
 
Aufgrund 
- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), Artikel 
3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in der jeweils geltenden 
Fassung,  

- der § 1, 2, 4, 6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 1029), in der jeweils gelten-
den Fassung,  

- des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 29. Mai 2020 (GV. NRW. S. 376) in der jeweils geltenden Fassung sowie  

- des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 
08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 341) in der jeweils geltenden Fassung,  

 
hat der Verwaltungsrat des Stadtbetrieb Bornheim AöR in seiner Sitzung am  18.03.2021 die 
folgende 2. Satzung vom …... 2021 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Ka-
nalanschluss-Beiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 
vom 10.04.2017 beschlossen: 
 
Artikel I 
 
Der bisherige § 5 Abs. 5 der Satzung wird durch folgende Regelung ersetzt: 
 
5. Niederschlagswassernutzungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind Anlagen, bei de-

nen mittels einer Zisterne Niederschlagswasser gesammelt und dieses dann als 
Brauchwasser zum Betrieb von Toilettenanlagen und/oder Waschmaschinen auf dem 
Grundstück verwendet wird. Solche Anlagen sind gemäß § 11 der Entwässerungssat-
zung anzeigepflichtig. Der Grundstückseigentümer hat vor Baubeginn Unterlagen über 
Art, Volumina und ggf. Drosselabfluss der Zisterne vorzulegen.  
Für die Flächen, die an eine Niederschlagswassernutzungsanlage angeschlossen sind, 
gilt Folgendes:  

  
5.1 Wenn die Einleitung des nicht als Brauchwasser verwendeten Nieder-schlagswassers in 

die öffentliche Abwasseranlage vollständig ausgeschlossen ist (kein Überlauf in Kanal 
zulässig) und die durch geeichten Wassermesser nachgewiesene Brauchwassermenge 

Ö  3Ö  3
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der Berechnung der Abwassergebühr für Schmutzwasser zugrunde gelegt wird, dann 
wird die angeschlossene Fläche bei der Berechnung der Niederschlags-  wassergebüh-
ren nicht berücksichtigt.  

  
5.2 Bei Niederschlagswassernutzungsanlagen, deren Zisterne indessen über einen Überlauf 

in den Kanal verfügt, wird die angeschlossene Fläche zu Niederschlagswassergebühren 
herangezogen, jedoch auf Antrag des Grundstückseigentümers bei der Berechnung wie 
folgt gemindert:  

  
a) Wird die Zisterne als Retentionszisterne (bestehend aus Retentions- und Nutzvolumen) 

mit einem nachweislichen Retentionsvolumen von mind. 25 l pro m² angeschlossene 
Fläche, mind. jedoch 3 m³ und einem Drosselabfluss von max. 0,002 l/m²*s betrieben, 
erfolgt eine Flächenreduzierung um 75 %.   

b) Unterschreitet die Retentionszisterne das in Ziffer 2 a) genannte Retentionsvolumen 
und/oder überschreitet die Retentionszisterne den in Ziffer 2 a) genannten Drosselab-
fluss, erfolgt eine Flächenreduzierung um 50 %.  

c) Bei Zisternen ohne Retentionsvolumen erfolgt eine Flächenreduzierung um 25%.  
  
5.3 Wird das Nutzvolumen einer Retentionszisterne gemäß Ziffer 5.2 a) nicht als Brauch-

wasser zum Betrieb von Toilettenanlagen und/oder Waschmaschinen auf dem Grund-
stück eingesetzt, aber zur Gartenbewässerung verwendet, reduziert sich die ange-
schlossene Fläche auf Antrag des Grundstückseigentümers um 50 %. Bei allen sonsti-
gen Anlagen/Einrichtungen zur Aufnahme und Speicherung von Niederschlagswasser, 
deren Nutzvolumen z.B. lediglich der Gartenbewässerung dient und mit einem Überlauf 
an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind, erfolgt keine Flächenreduzie-
rung. 

 
5.4  Wird das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser mit der hierfür erforder-

lichen wasserrechtlichen Erlaubnis oder einer Befreiung von der Überlassungspflicht 
über einen Überlauf der Retentionszisterne nachweislich in eine Rigole eingeleitet wird 
die angeschlossene Fläche bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühren 
nicht berücksichtigt. 

 
Artikel II  
 
In-Kraft-Treten 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Sachverhalt 
 
Regenwasser ist ein wichtiger Teil im Wasserkreislauf. Es füllt Gewässer auf und trägt so zu 
ihrem Erhalt bei. Ein nachhaltiger Umgang mit Regenwasser in Siedlungen hilft Mensch und 
Umwelt. 
Das Gießen von Pflanzen, Bäumen, Obst und Gemüse in Haus und Garten ist die einfachste 
und sinnvollste Nutzung von Regenwasser. Um Regenwasser für den Garten nutzen zu kön-
nen, kann das vom Dach abfließende Regenwasser in eine Regentonne oder eine Zisterne 
geleitet werden. 
 
Regenwasser kann auch im Haushalt genutzt werden. Die Techniken und Produkte zur Nut-
zung von Regenwasser im Haushalt sind ausgereift. Ein technisches Regelwerk steht zur 
Verfügung. Insbesondere müssen laut Trinkwasserverordnung (§ 17) sichergestellt werden, 
dass eine Sicherungseinrichtung vorhanden ist. Diese soll verhindern, dass sich das Regen-
wasser mit dem Trinkwasser vermischt. Vorschriftsmäßig installierte, betriebene, regelmäßig 
gewartete und hygienisch überprüfte Regenwassernutzungsanlagen - also solche, die nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik geplant, erbaut und betrieben werden - soll-
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ten auch nach mehrjähriger Betriebszeit hygienisch nicht zu beanstanden sein. 
Auch die Nutzung von Regenwasser für die Toilettenspülung ist ohne weitere Maßnahmen 
hygienisch unbedenklich. 
 
Die Anschaffungs- und Wartungskosten einer Regenwassernutzungsanlage sind - bei kor-
rekter Installation und Handhabung - allerdings vergleichsweise hoch: 
 Die Baukosten für Speicher, Rohrleitungen, Filter und Pumpen liegen bei circa 2.500 bis 

5.000 Euro – je nach Eigenleistungsanteil und Größe des Speichers. 
 Ein Vier-Personen-Haushalt kann pro Jahr circa 40 Kubikmeter Trinkwasser durch Re-

genwassernutzung ersetzen (bzw. 60 m3, wenn auch Wäsche gewaschen wird). Dies 
spart rund 160-200 Euro pro Jahr. 

 Bei Wartung durch eine Firma müssen zusätzlich circa 100 Euro pro Jahr Wartungskos-
ten bereitgestellt werden. Bei Regenwassernutzung zur Verwendung im Haushalt kom-
men weitere Kosten für zusätzliche Wasseruhren und deren Eichung hinzu. 
Die Amortisationszeiten liegen dadurch deutlich über zehn Jahren. 
(Quelle: Bundesumweltamt) 

 
Demgegenüber steht, dass auch in unseren Regionen - nicht zuletzt durch den Klimawandel 
-  das Trinkwasser eine wichtige Ressource ist, mit der es sparsam umzugehen gilt. Die letz-
ten Sommer haben dies deutlich gezeigt. 
 
Der Bürgermeister hat daher die Anregung aus der Bürgerschaft aufgenommen, durch eine 
Senkung der Niederschlagswassergebühr einen finanziellen Anreiz zur Errichtung von Re-
genwasserzisternen zu schaffen und damit die Nutzung von Regenwasser zur Gartenbe-
wässerung und zur Verwendung im Haushalt zu fördern. 
 
Zur Umsetzung schlägt der Vorstand vor, die bisherige Satzung um die im Beschlussentwurf 
aufgeführten Ermäßigungstatbestände zu erweitern. 
Diese Regelungen gibt es auch schon in anderen Städten und Gemeinde; der vorgeschlage-
ne Text entspricht den Regelungen in der Gemeinde Alfter. 

11



TOP 

 
 

  Seite 1 von 2 

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 18.03.2021 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 110/2021-SBB 

    Stand 18.02.2021 

 
Betreff Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Besuchszahlen 
 
Nachfolgend sind die Besuchszahlen des Jahres 2020 tabellarisch zusammengestellt. Ver-
gleiche mit Besuchszahlen aus dem Regelbetrieb entfallen, da dies zu keinen verwertbaren 
Ergebnissen führt. 
 

Monat

Einzeltarif Gruppentarif Einzeltarif Gruppentarif

Jan. 20 5.726 1.249 2.339 1.750 11.064 2.344 5.992,5 17.057 8,0% 8,0%

Feb. 20 2.903 670 1.187 986 5.746 1.159 3.030,0 8.776 -8,2% -28,9%

Mrz. 20 1.816 258 863 452 3.389 743 2.985,0 6.374 -19,3% -45,7%

Apr. 20 0 0 0 0 0 0 0,0 0

Summe 10.445 2.177 4.389 3.188 20.199 4.246 12.007,5 32.207 80,7%

Erwachsene Jugendliche Zwischen-

summe

Davon

Sauna
Schulen Summe

Vergleich

Gesamt

Vergleich

Monat

 
 

Erwachsene Jugendliche
Kinder

< 3 Jahre
Ferienpass Schwimmer

Kinder-

spaß-

bereich

Kinder

< 3 Jahre

Mai. 20 356 337 42 0 0 0 0 0 0 0 735

Jun. 20 1.217 1.155 194 15 2.418 365 129 0 337 134 5.964

Jul. 20 1.536 1.352 213 76 3.155 1.595 442 0 748 0 9.117

Aug. 20 3.359 2.790 656 0 3.301 1.733 395 1.464 833 0 14.531

Sep. 20 411 303 74 0 3.296 1.402 291 2.568 964 195 9.504

Okt. 20 4.313 2.112 423 1.362 1.292 59 9.561

Nov. 20 2.694 356 3.050

Dez. 20 954 0 954

Summe 6.879 5.937 1.179 91 16.483 7.207 1.680 9.042 4.174 744 53.416

Monat

Freibad Hallenbad

SaunaSchulen Sonstige Summe

 
 
Schließung  
 
Im HallenFreizeitBad konnte das Schulschwimmen aufgrund einer Ausnahmeregelung des § 
9 Abs. 4 der Coronaschutzverordnung auch im Dezember 2020 angeboten werden, wurde 
jedoch eher verhalten in Anspruch genommen. Im Januar 2021 blieb das HFB komplett ge-
schlossen und die jährliche Schließphase wurde vorgezogen. In der Zeit vom 18. - 
29.01.2021 wurden lediglich die jährlichen Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen, begleitet 
von einem Mitarbeiter, durchgeführt. Die restliche Belegschaft befindet sich seit 01.01.2021 
in Kurzarbeit. 
 
Außerordentliche Wirtschaftshilfen 
 
Durch eine gemeinsame Pressemitteilung des Bundesministeriums der Finanzen und des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie wurde mitgeteilt, dass Unternehmen, die von 
den aktuellen Corona-Einschränkungen besonders und direkt betroffen sind, eine außeror-
dentliche Wirtschaftshilfe gewährt wird. Dies gilt für alle Unternehmen (auch öffentliche 
Schwimmbäder) die auf der Grundlage des Beschlusses des Bundes und der Länder den 
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Geschäftsbetrieb einstellen mussten. Mit der außerordentlichen Wirtschaftshilfe werden Zu-
schüsse pro Woche der Schließungen in Höhe von 75 % des durchschnittlichen wöchentli-
chen Umsatzes im November 2019 gewährt. Für den November 2020 wurde eine Soforthilfe 
in Höhe von 52.431,79 Euro gewährt und auch bereits ausgezahlt. 
 
Für den Dezember 2020 wurde ein erster Abschlag in Höhe von 20.980,29 Euro gezahlt. Ein 
Bescheid für den Monat Dezember liegt noch nicht vor. 
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Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 18.03.2021 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 111/2021-SBB 

    Stand 18.02.2021 

 
Betreff Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Winterdienst 
 
Der maschinelle Winterdienst (Fahrbahnen) in Bornheim gehört zum Aufgabenbereich des 
Stadtbetriebs (SBB). Die Maßnahmen des Winterdienstes orientieren sich dabei an der gel-
tenden Straßenreinigungssatzung der Stadt Bornheim mit ihrem Straßenverzeichnis, das die 
Fahrbahnen in Bornheim in zwei wesentliche Kategorien (Prioritäten) unterteilt.  
 
In der Kategorie W1 befinden sich Fahrbahnen, die von der Stadt Bornheim als gefährlich 
und verkehrswichtig eingestuft wurden. Die Winterdienstmaßnahmen auf diesen Fahrbahnen 
werden vorrangig durchgeführt. Der SBB hat diese Aufgabe einem Fremdunternehmen über-
tragen. Die Winterdienstmaßnahmen beginnen in der Regel in den frühen Morgenstunden 
und verteilen sich über drei getrennte Routen über das Stadtgebiet. Die Maßnahmen enden, 
wenn alle Fahrbahnen der Kategorie W1 verkehrssicher sind.  
 
Die Fahrbahnen der Kategorie W2 werden nachfolgend durch Beschäftigte des SBB behan-
delt. 
 
Parallel dazu finden im Rahmen des sogenannten Handstreudienstes Winterdienstmaßnah-
men an Bushaltestellen, öffentlichen Plätzen, Gehwegbereiche vor städt. Grundstücken und 
Friedhöfen etc. statt. Diese Maßnahmen gehören der Priorität 1 an und sind vom SBB eben-
falls einem Fremdunternehmen übertragen worden, das mit seinem Arbeiten in der Regel 
ebenfalls in den frühen Morgenstunden beginnt. 
 
Der Winter 20/21 hat sich erneut nicht durch länger andauernde Schneefälle ausgezeichnet. 
Dennoch kam es insbesondere Ende Januar während einer kurzen Kälteperiode zu Glätte-
bildungen auf den Fahrbahnen in Bornheim. Im Zeitraum ab der 3. KW bis 5. KW war der 
Winterdienst verstärkt im Einsatz. Wegen der trockenen Witterung konnten die Maßnahmen 
ab der 6. KW bereits wieder reduziert werden. 
 
Patchmatik 
 
Als Alternative zu den herkömmlichen Methoden zur Beseitigung von Belagsfehlstellen, wie 
Kalt-/ Heißasphalt oder reaktiv aushärtendes Asphaltmischgut, das in kleinen Gebinden zur 
Verfügung steht, hat der SBB bereits 2019 ein sogenanntes Patchmatiksystem angeschafft. 
 
Einsatzgebiet sind typische Belagsfehlstellen, die sich alters- und/oder belastungsbedingt auf 
vielen Straßen, Wegen und asphaltierten Gehwegen zeigen. 
 
Die Bearbeitung einer Belagfehlstelle dauerte im Durchschnitt wenige Minuten. Die Flächen 
sind nach Beendigung der Arbeiten sofort befahr- /begehbar. Die Haltbarkeit (Standfestig-
keit) beträgt mindestens 5 Jahre. 

Ö  5Ö  5
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Das für das Patchmatiksystem genutzte Fahrzeug des SBB ist derzeit noch als Winterdienst-
fahrzeug ausgerüstet und im Einsatz. Der StadtBetrieb hat bereits mit den Vorbereitungen 
begonnen, das Fahrzeug mit dem Patchmatik-Aufsatz nach Ende des Winters in den Einsatz 
zu bringen. 
 
Es darf an dieser Stelle jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass das Patchmatic-Verfahren kei-
ne Alternative zu großflächigen Straßenausbaumaßnahmen der Stadt Bornheim darstellt. Es 
handelt sich um kleinflächige Reparaturmaßnahmen, die eine effiziente bzw. haltbarere Al-
ternative zu den bisher eingesetzten Maßnahmen mit Kaltasphalt aber auch Heißmaterial 
darstellen. 
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Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR- 18.03.2021 

 

  öffentlich  Vorlage Nr. 112/2021-SBB 

    Stand 18.02.2021 

 
Betreff Bericht über den Betriebsteil Friedhof 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Bestattungsstatistik 2020 
 
Bestattungsart 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kindergrab 2 1 0 1 0 2 2 0 0

Sternenkinderfeld Kardorf 0 0 3 0 0 0 0 0 1

Reihengrab 15 10 7 2 5 9 3 1 7

Wahlgrab 168 168 141 179 139 133 126 125 119

Urnenreihengrab 13 7 6 10 13 17 9 8 8

Urnenwahlgrab 127 121 65 81 79 96 126 106 108

Urne in Wahlgrab (ab 2014 erf.) 0 0 42 50 59 53 64 71 54

Anonymes Urnengrab 9 12 11 4 6 4 1 2 3

Kolumbarien 36 38 46 50 64 51 61 59 50

Asche-Streufeld 1 1 0 0 2 2 0 1 1

Urnenstelenanlage (Portajom) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Urnenfeld Bornheim (DFG) 73 101 74 72 58 85 38 88 111

Baumbestattung (Urne) 0 3 6 7 12 7 4 11 25

Ergebnis Urnen 259 283 250 274 293 315 303 346 360

Ergebnis Sarg 185 179 151 182 144 144 131 126 127

Anteil Urnen an Gesamtanzahl 58,3% 61,3% 62,3% 60,1% 67,0% 68,6% 69,8% 73,3% 73,9%

Gesamtanzahl 444 462 401 456 437 459 434 472 487  
 
Sanierung Trauerhalle Widdig und Kapelle Roisdorf  
 
Die Sanierung der Trauerhalle in Widdig wurde wegen zu erwartenden Bauschäden durch 
eindringendes Wasser vorgezogen und hat Anfang Februar 21 begonnen. Die Sanierung 
wird voraussichtlich im April 21 abgeschlossen sein.  
 
Parallel dazu finden weitere Planungen zur Sanierung der Kapelle Roisdorf statt. Derzeit 
findet die Abstimmung mit dem Denkmalschutz der Stadt Bornheim statt.  
 
Umbau Halle Roisdorf / Urnenhaus Roisdorf 
 
Das ausführende Architekturbüro hat mitgeteilt, dass bedingt durch die Corona-Pandemie 
die Planungen am Urnenhaus erst ab Mitte Februar 21 weitergeführt werden konnten. Der-
zeit ist offen, welche Auswirkungen dies auf die zeitliche Umsetzung haben wird. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass die Bautätigkeiten aller Voraussicht nach erst in der zweiten 
Jahreshälfte beginnen werden. Der zeitliche Verzug beim Urnenhaus wirkt sich nicht auf die 
Sanierungstätigkeiten an der Kapelle aus. 
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Asphaltierung von Friedhofswegen 
 
Die Asphaltierungsarbeiten auf dem Friedhof Hemmerich und im Eingangsbereich des 
Friedhofes Widdig sind beauftragt und werden im ersten Quartal 21 durchgeführt. 
 
Einrichtung von öffentlichen Toiletten auf Friedhöfen 
 
In der Sitzung des Verwaltungsrates vom 09.04.2019, Vorlage 141/2019-SBB, wurde seitens 
des Vorstands bereits auf die Thematik eingegangen. Nachfolgend der aktualisierte Text der 
Beschlussvorlage vom 09.04.2019: 
 
1. Aktueller Stand auf den Friedhöfen der Stadt Bornheim 

 
1.1 Nutzung durch Beschäftigte des StadtBetrieb Bornheim: 

 

Friedhof Damen Herren Barrierefrei Bemerkung 

Bornheim 1 1 0 
Gebäude 

vorhanden 

Brenig 0 0 0 
Gebäude  

nicht vorhanden 

Dersdorf 0 0 0 
Gebäude  

nicht vorhanden 

Hemmerich 0 0 0 
Gebäude 

- eingeschränkt - 
vorhanden 

Hersel 1 1 0 
Gebäude 

vorhanden 

Kardorf 0 0 0 
Gebäude  

nicht vorhanden 

Merten alt 0 0 0 
Gebäude  

nicht vorhanden 

Merten neu 1 1 0 
Gebäude 

vorhanden 

Rösberg 0 0 0 
Gebäude  

nicht vorhanden 

Roisdorf 1* 0 0 
Gebäude 

- eingeschränkt - 
vorhanden 

Sechtem 1* 0 0 
Gebäude 

- eingeschränkt - 
vorhanden 

Walberberg 1* 0 0 
Gebäude 

- eingeschränkt - 
vorhanden 

Waldorf 1 1 0 
Gebäude 

vorhanden 

Widdig 1* 0 0 
Gebäude 

- eingeschränkt - 
vorhanden 

 
* nur eine Toilette vorhanden, die von Damen und Herren genutzt wird. 
 
Die vorhandenen Toilettenanlagen dienen in erster Linie zur Benutzung durch Beschäf-
tigte des StadtBetrieb während der Unterhaltungsarbeiten auf Friedhöfen oder im nähe-
ren Umfeld. 
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Die Toilettenanlagen wurden seit Bestehen jedoch auch während der Trauerfeierlichkei-
ten für Besucher geöffnet. Eine Reinigung findet daher vor jeder Trauerhallennutzung 
oder einmal wöchentlich statt. 
 
Für den ausschließlichen Betrieb für Beschäftigte des SBB gelten die Grundzüge des§ 6 
Absatz 2 Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Dort heißt es, dass die Unternehmens-
leitung getrennte Toilettenräume bereitstellen muss, welche, wenn es die Art der Be-
schäftigung oder auch die gesundheitliche Verfassung der Mitarbeiter erfordert, von 
Waschräumen komplementiert werden müssen.  
 
Die Beschäftigung im Freien und auf Baustellen besitzt eine Sonderrolle: Bei wenigen 
Beschäftigten erfüllen schon abschließbare Toiletten und Waschgelegenheiten die Vor-
gaben. 
 
Damit Toiletten den Richtlinien grundsätzlich gerecht werden, müssen sie so bemessen 
sein, dass alle Beschäftigten diese unbehindert für hygienische Zwecke nutzen können. 
Fließend warmes und kaltes Wasser, Reinigungs- (ggf. auch Desinfektionsmittel) sowie 
Utensilien zum Abtrocken der Hände müssen vorhanden sein. Auf detaillierte Ausfüh-
rungen des § 6 ArbStättV zu Belüftung, Raumtemperatur, Beschaffenheit der Ausstat-
tung etc. wird an dieser Stelle verzichtet. 
 

1.2 Nutzung im Rahmen von Trauerfeierlichkeiten 
 
Das derzeitige Verfahren der Öffnung der Toilettenanlagen im Rahmen von Trauerfeier-
lichkeiten stellt an sich bereits eine öffentliche Nutzung dar. An dieser Stelle finden dann 
weitere Vorschriften des Baurechts Anwendung, auf die an dieser Stelle ebenfalls nicht 
detailliert eingegangen wird. Für Trauerfeiern finden darüber hinaus die Vorschriften der 
Versammlungsstättenverordnung Anwendung. Versammlungsstätten müssen getrennte 
Toilettenräume für Frauen und Männer haben. Jeder Toilettenraum muss zudem einen 
Vorraum mit Waschbecken haben. 
 
Außerdem muss eine ausreichende Zahl von Toilettenräumen so groß und so zugäng-
lich sein, dass auch Menschen mit Behinderungen sie aufsuchen können. Dazu muss 
mindestens eine der erforderlichen Toiletten barrierefrei zugänglich, barrierefrei ausge-
stattet und als barrierefrei gekennzeichnet sein. 
 
Es wird deutlich, dass selbst die bisherige, eingeschränkte Zurverfügungstellung der Toi-
letten für Besucher, nicht den geltenden Anforderungen, insbesondere an einen barrie-
refreien Zugang oder der Trennung Damen/Herren gerecht wird. Bisher wird die Situati-
on geduldet, um zumindest während der Trauerfeierlichkeiten eine Möglichkeit zu ha-
ben. Dennoch muss mittelfristig über die laufenden Sanierungsmaßnahmen an Trauer-
hallen ein Umbau der bestehenden Anlagen in Erwägung gezogen werden. 
 

1.3 Nutzung der vorhandenen Toilettenanlagen als generelle öffentliche Toilettenan-
lagen 
 
Auf die Ausführungen zu 1.2 wird grundsätzlich verwiesen. Zudem muss für die Toilet-
tenanlagen ein Schließdient eingerichtet werden, damit die Toiletten morgens geöffnet 
und am Abend (19:00 Uhr gem. FH-Satzung) geschlossen werden. Eine Reinigung 
müsste in diesem Zusammenhang täglich erfolgen. Bei einer generellen Öffnung der An-
lagen für die Allgemeinheit, sind die bisher aufgezählten Standards und Anforderungen 
definitiv zu erfüllen. 
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2. Kosten und Möglichkeiten einer Umsetzung 
 

2.1  Unterhaltung und laufende Reinigung 
 
Der Bereich Trauerhallen und Kühlzellen verzeichnete in der letzten Nachkalkulation der 
Friedhofsgebühren aus 2019 einen Unterhaltungsaufwand von rd. 140.000 €/Jahr. Das 
Gebührenaufkommen richtet sich nach Fallzahlen und ergab 246 € je Nutzung der Trau-
erhalle und 52 € für die Nutzung einer Leichenkühlzelle je Tag. 
 
Die Reinigung einer Trauerhalle inkl. der Toilettenanlagen kostet den SBB nach aktuel-
len Abrechnungen der Fremdfirma rd. 150 € je Reinigung. Auf Anfrage kostet die Reini-
gung der Toilettenanlage allein rd. 70 €. 
 

2.2 Möglichkeiten für den Umbau 
 
Auf keinem Friedhof lässt die Gebäudesituation einen barrierefreien Umbau der Toilet-
tenanlagen zu. Die vorhandenen Räume sind bereits jetzt relativ klein bemessen und er-
füllen nur einen Mindeststandard. Auf den Friedhöfen Bornheim, Hersel, Merten neu und 
Waldorf wären die räumlichen Gegebenheiten so, dass die Einrichtung einer barriere-
freien Toilette zumindest denkbar wäre. Bei allen anderen Gebäuden (siehe Tabelle 
„eingeschränkt vorhanden“, nur im Rahmen eines Anbaus. Die dazu erforderlichen Kos-
ten können nur im Rahmen einer fremdvergebenen Ingenieurs- und/oder Architekten-
leistung ermittelt werden. 
 

2.3 Alternative Möglichkeiten 
 
Auf dem Markt gibt es verschiedene Anbieter von Toilettenanlagen, die als autarke An-
lagen z. B. auf Friedhofsflächen als öffentliche Toilettenanlagen aufgebaut werden kön-
nen. Derartige Anlagen werden zum Teil auch fertig angeliefert und an bauseits vorhan-
dene Wasser-/Abwasser-/Stromanschlüsse angeschlossen. Die Stadt Köln hat im Jahre 
2013 dazu ein sehr umfangreiches Toilettenkonzept beschlossen und dabei auch Toilet-
tenanlagen auf Friedhöfen errichtet bzw. plant dies zu tun. 
 
Die Kosten einer solchen Anlage hängen stark von Ausstattung und Standort (Erschlie-
ßung) ab. Vorsichtig geschätzt liegen die Kosten für die Errichtung bei rd. 30-50.000€ je 
Anlage. Teilweise werden in die Kalkulationen noch Werbeeinnahmen durch Vermark-
tung der Flächen einbezogen, was sich für eine Verwendung auf Friedhofsflächen aller-
dings verbietet. 
 
Fazit: 
Der Vorstand beabsichtigt daher auch weiterhin, zur Vermeidung einer spürbaren Erhö-
hung der Friedhofsgebühren auf die Errichtung und den Betrieb öffentlicher Toiletten auf 
den Friedhöfen zu verzichten und wie bisher nur im Falle von Bestattungen die jeweili-
gen vor Ort vorhandenen Toiletten zu öffnen. Diese Toiletten werden im Rahmen von 
Sanierungen der Gebäude auf dem jeweiligen Friedhof mit berücksichtigt. 
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Betreff Bericht über den Betriebsteil Abwasserwerk 
 
Beschlussentwurf 
 
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zustimmend zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Auf Grundlage des aktuellen Bauplanes des StadtBetriebes Bornheim - Abwasserwerk - sind 
folgende Kanalbaumaßnahmen in 2021 in der Ausführung oder Planung: 
 
Kanalneuverlegungen (A 100): 
 
Private Erschließung Bo 10 „Steinchen“ 
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Bo 10 
Steinchen mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Kallenbergstraße ist 
abgeschlossen. Die Abnahme, Dokumentation und die Übernahme der Kanalanlage ist er-
folgt. 
 
Private Erschließung He 28 „Mittelweg“ 
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes He 28 
Mittelweg mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Allerstraße befindet sich 
im Bau. Derzeit erfolgen die Kanalanschlussarbeiten der Oberflächenentwässerung an den 
vorh. Kanal in der Allerstraße. Im Anschluss erfolgt die Kanalverlegung im Mittelweg. 
 
Private Erschließung He 31 „Roisdorfer Straße“ 
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes He 31 
mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Roisdorfer Straße ist bis auf Rest-
und Prüfarbeiten baulich abgeschlossen. Die Abnahme, Dokumentation und die Übernahme 
der Kanalanlage stehen noch aus. 
 
Private Erschließung Ro 22 „Fuhrweg“ 
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Ro 22 
mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem im Fuhrweg befindet sich im Bau. Derzeit 
erfolgt die Errichtung des Regenwasserversickerungsbeckens. 
 
Private Erschließung Ro 23 Koblenzer Straße 
Die erstmalige entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplangebietes Ro 23 
mit der Kanalanbindung an das vorh. Mischsystem in der Koblenzer Straße ist in der Pla-
nungsphase. Derzeit erfolgen die Prüfung und Abstimmung der Ausführungsplanung und 
des Leistungsverzeichnisses sowie die Vorbereitungen der Vergabe. 
 
Kanalerneuerungen (A 200): 
 
Brenig, Breite Straße (Vennstraße bis Steinacker) und Rücksgasse (1 Kanalhaltung) 
Der Vergabe der Baumaßnahme zu dieser hydraulischen Kanalerneuerung wurde im nicht 
öffentlichen Teil der Sitzung des Verwaltungsrates am 20.08.2020 zugestimmt (Vorlage 
564/2020-SBB). Die Durchführung der Baumaßnahme begann in der Rücksgasse am 
28.09.2020. Dieser Baumaßnahmenteil wurde in 2020 abgeschlossen und teilschlussge-
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rechnet. Für den Baumaßnahmenteil in der Breite Straße wird eine Bauzeit von etwa einem 
Jahr erwartet. Vorausgesetzt ist dabei, dass keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten. 
Die Baumaßnahme wird archäologisch begleitet. Die direkt von der Baumaßnahme betroffe-
nen Bürger sind umfangreich informiert. Während der Baumaßnahme werden bei Erfordernis 
weitere Bürgerinformationen verteilt. 
 
Hersel, Bayerstraße 
Diese hydraulische Kanalerneuerung soll gemeinsam mit dem Straßenendausbau durchge-
führt werden. Nach Vorlage der Entwurfsplanung zur Sanierung oder Neubau der denkmal-
geschützten Stützmauer, wird seitens der Denkmalschutzbehörde die Sanierung der Stütz-
mauer gefordert. 
Die Entwurfsplanung zur Kanalerneuerung liegt vor. Die weitere Kanalplanung wird fortge-
führt, sobald die Stadt Bornheim mit Ihren Entwurfsplanungen zum Straßenendausbau be-
gonnen hat. Die Ergebnisse dieser Planungen werden mit den verschiedenen Beteiligten 
Abwasserwerk, Straßenbau und Amt für Denkmalschutz sowie dem Grundstückseigentümer 
abgestimmt. 
 
Hersel - Stilllegung Rheinböschungskanal zwischen Siegstraße und Bierbaumstraße 
Die Baumaßnahme konnte mit archäologischer Baubegleitung inzwischen abgeschlossen 
werden. Die Abnahme wurde in 2020 durchgeführt. 
 
Kardorf, Katzentränke/Rebenstraße/ Schleifgäßchen, Maßnahme aus detaillierter Überflu-
tungsprüfung 
Die Gesamtmaßnahme einschließlich Abnahme wurde in 2020 abgeschlossen.  
 
Roisdorf, Donnerstein / Oberdorfer Weg / Ehrental 
Diese Baumaßnahme zur Kanalerneuerung des Mischwasserkanal und der Bachverrohrung 
ist baulich abgeschlossen. Die Abnahme wurde noch in 2020 durchgeführt. Einige wenige 
Mängelbeseitigungen sowie die Abrechnung der Maßnahme stehen noch aus. 
 
Kanalsanierung (A 300) 
 
Stadtgebiet  
 
Der Vergabe des Auftrages zur Kanalsanierung 2020/21 in geschlossener Bauweise wurde 
im nichtöffentlichen Teil (Vorlage 563/2020-SBB) der Sitzung vom 20.08.2020 zugestimmt 
und anschließend beauftragt. Mit den durchzuführenden Arbeiten wurde im Januar 2021 
begonnen. 
 
Kanalbauwerke/-stauräume (A 400): 
 
Sechtem, RRB Rosenweiherweg 
Kein neuer Sachstand 
 
Hemmerich, RÜ 180/HRB 181 Ginhofer Straße 
Der Stadtbetrieb Bornheim betreibt an dem Wirtschaftsweg in Verlängerung der Ginhofer 
Straße einen Regenüberlauf (RÜ 180). Diesem Regenüberlauf ist ein Hochwasserrückhalte-
becken (HRB 181) nachgeschaltet. 
 
Das Hochwasserrückhaltebecken befindet sich im Hangbereich zwischen den Ortschaften 
Hemmerich und Kardorf und dient dem Schutz der unterhalb liegenden Bebauung. Bei stär-
keren Regenereignissen wird das Niederschlagswasser, das nicht über die Rohrleitungen 
abgeführt werden kann, vor Einleitung in die unterliegende Vorflut in dem Hochwasserrück-
haltebecken (HRB) zwischengespeichert. Darüber hinaus werden die örtlich vorhandenen 
Wegeseitengräben ebenfalls über dieses Hochwasserrückhaltebecken geführt. Auch hierfür 
dient das Becken als Pufferspeicher. Im Zuge der detaillierten Überflutungsanalyse im Be-
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reich Katzentränke wurde festgestellt, dass auch das Rückhaltevolumen des Hochwasser-
rückhaltebeckens mit 2.000 m³ Inhalt ausschlaggebend für die Vorflutsituation in der Katzen-
tränke ist. 
   
Das Hochwasserrückhaltebecken ist als offenes Erdbecken ausgeführt. Im Laufe der ver-
gangenen Jahre hat sich das Nutzvolumen des Beckens durch Eintrag von Sedimenten, 
Laub um mehr als 50 % verringert. Daraus resultiert eine Verminderung der Schutzwirkung 
bei maßgeblichen Niederschlagsereignissen und damit einhergehend eine Erhöhung der 
Überflutungsgefährdung für die Unterlieger. 
Dementsprechend hat der Stadtbetrieb Bornheim eine Maßnahme zur Wiederherstellung des 
ursprünglichen Speicher-/ Nutzvolumens des Beckens vorgesehen. Darüber hinaus müssen 
die zugehörigen Trenn- und Drosselbauwerke, die sich in einem baulich unzureichenden 
Zustand befinden, saniert werden. Weiterhin wird eine schadhafte vorhandene Kanalleitung 
in einem Teilstück einschließlich zugehöriger Schachtbauwerke erneuert. Um die im Zu-
sammenhang mit der Wiederherstellung des Nutzvolumens erforderlichen Erdarbeiten durch-
führen zu können, wurden in der vegetationsarmen Periode bereits umfangreiche Rodungs-
maßnahmen durchgeführt. 
 
Die Ausschreibung zur Erneuerung RÜ 180 und Wiederherstellung Beckenvolumen HRB 
181 Ginhofer Straße in Bornheim-Hemmerich wurde nach VOB/A öffentlich ausgeschrieben. 
Die Vergabe des Auftrages ist im nicht öffentlichen Teil der Sitzung vorgesehen. Mit der 
Baumaßnahme soll im April 2021 begonnen werden. Es wird eine Bauzeit von etwa vier Mo-
naten erwartet. Die direkt von der Baumaßnahme betroffenen Bürger werden informiert. Vor 
Baubeginn und während der Baumaßnahme werden bei Erfordernis weitere Bürgerinformati-
onen verteilt. 
 
Allgemein: 
 
Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) 2021 - 2026 
Über die 7. Fortschreibung des ABK der Stadt Bornheim wurde in der VR-Sitzung am 
20.08.2020 mit der Vorlage-Nr. 562/2020-SBB berichtet. 
 
Mit Schreiben der Bezirksregierung Köln (BR Köln) vom 15.12.2020 erhielt der Stadtbetrieb 
Bornheim die Information, dass die Stadt Bornheim über ein gültiges ABK verfügt. 
 
Diese Entscheidung ist zunächst unter Vorbehalt, da noch einige wenige Ergänzungen not-
wendig sind, die bis Ende März 2021 der BR Köln vorgelegt werden müssen. Die von der BR 
Köln geforderte Abstimmung mit der unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises ist 
bereits erfolgt, sodass die Ergänzungen fristgerecht der BR Köln eingereicht werden. 
 
Studie zur integrierten Hochwasservorsorge im Stadtgebiet Bornheim 
Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Erstellung eines Handlungskonzeptes ge-
mäß „Arbeitshilfe kommunales Hochwasserrisikomanagement (NRW)“ ist bei der Bezirksre-
gierung Köln gestellt.  
 
Schädlingsbekämpfung 
Die Rattenbekämpfung wurde auf Grundlage der im Infektionsschutzgesetz festgelegten 
Erfordernisse für 2020 neu ausgeschrieben und mit Zustimmung des Verwaltungsrates vom 
14.11.2019 (Vorlage 649/2019-SBB) beauftragt. Die im März 2020 begonnene Belegung 
wurde entsprechend der aktuellen Rahmenbedingungen inzwischen abgeschlossen. Einzel-
bekämpfungen werden nach Bedarf durchgeführt. Für 2021 ist der Belegungsbeginn für 
März 2021 vorgesehen. 
 
Störungen im Kanalnetz 
Kein neuer Sachstand 
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Geruchsbelästigungen oder sonstige Störungen: 
Kein neuer Sachstand 
 
Regeneinläufe (Sinkkästen) 
Die Reinigung der Regeneinläufe (Sinkkästen), Rinnen, Bergeinläufe usw. wird zweimal jähr-
lich vorgenommen. Im Zuge der Reinigung kann es vereinzelt vorkommen, dass einzelne 
Einläufe ausgelassen werden, da sie z.B. durch parkende Fahrzeuge blockiert sind. Sollten 
Einläufe verstopft sein, so ist der Stadtbetrieb/Abwasserwerk darüber telefonisch oder per E-
Mail zu informieren. Die Reinigung der Regeneinläufe wird in Amtshilfe im Auftrag und zu 
Lasten der Stadt Bornheim durchgeführt. Die Oberflächenreinigung der Straßen ist in der 
Straßenreinigungssatzung der Stadt Bornheim geregelt. Es ist empfehlenswert, diesen Rei-
nigungszyklus einzuhalten, um die Verstopfung von Regeneinläufen bei Starkregenereignis-
sen zu vermeiden. Es wird immer wieder festgestellt, dass in den Regeneinläufen vielfach 
Kehricht und sonstiger Unrat entsorgt wird. Dies ist nach der Straßenreinigungssatzung § 3 
verboten. Zudem werden nach Starkregenereignissen auf und in vielen Regeneinläufen Rin-
denmulch, Schlamm und ähnliche Materialien aus Vorgärten vorgefunden. Die Reinigung 
Herbst/Winter 2020/21 wurde inzwischen abgeschlossen. Einzelreinigungen werden nach 
Bedarf durchgeführt. Mit der Frühjahrsreinigung 2021 wird witterungsabhängig im April/Mai 
begonnen. 
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